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Einleitung

Hinter dem Irrtum über täterschaftsbegründende Umstände verbergen sich 
die Konstellationen der vermeintlichen bzw. verkannten Mittäterschaft1 und 
mittelbaren Täterschaft2. Ein solcher Irrtum ist zum einen in der Form denk-
bar, dass der Täter seine eigene Rolle im Tatgeschehen überschätzt, weil er 
sich Umstände vorstellt, die ihm Tatherrschaft verleihen würden, ihm tat-
sächlich jedoch keine beherrschende Stellung im Geschehen zukommt. Einer 
solchen Fehlvorstellung kann ein Mittäter unterliegen, wenn er annimmt, er 
handele mit einem anderen gemeinschaftlich, obwohl ein verbindender ge-
meinsamer Tatplan objektiv fehlt. Ebenso kann ein mittelbarer Täter in dem 
Glauben handeln, er habe bei dem Vordermann einen strafbarkeitsausschlie-
ßenden Defekt hervorgerufen, obgleich dieser das tatbestandsmäßige Gesche-
hen vollverantwortlich steuert. In allen Konstellationen stellt sich die Frage, 
ob der Irrende gemäß seiner Vorstellung als Täter zu bestrafen ist oder ob die 
objektiv fehlende Tatherrschaft eine solche Strafbarkeit ausschließt. Zum 
anderen kann der Täter umgekehrt nicht erkennen, dass ihm tatsächlich eine 
beherrschende Stellung im Geschehen zukommt. Dann stellt sich die Frage, 
ob eine täterschaftliche Begehung auch bei fehlender Kenntnis der tatherr-
schaftsbegründenden Umstände denkbar ist. Obwohl es sich bei allen Proble-
men um in Lehre und Rechtsprechung umfassend diskutierte Fragestellungen 
handelt, gehört ihre Behandlung noch immer zu den umstrittensten Fragen 
der Strafrechtswissenschaft.3

Trotz der in den letzten Jahrzehnten kaum zu überblickenden Flut an Pub-
likationen lohnt eine erneute Auseinandersetzung mit diesen Irrtümern allein 
schon deshalb, weil sie sich an der Schnittstelle zwischen Beteiligungs-, 
Versuchs- und Irrtumsdogmatik befinden und Bezugspunkte zu einer Viel-
zahl grundsätzlicher Fragen aufweisen. Der Blick auf diese grundsätzlichen 
Fragen ist oftmals bei der Auseinandersetzung mit der vermeintlichen Täter-

1 Siehe dazu insb. Kap. 1 A. I. für die vermeintliche Mittäterschaft und Kap. 2 für 
die verkannte Mittäterschaft.

2 Vgl. Kap. 1 A. II. für die vermeintliche und Kap. 2 für die verkannte mittelbare 
Täterschaft.

3 Vgl. bspw. Globke/Hettinger, in: FS Kühl (2014), S. 213 ff., die bzgl. der ver-
meintlichen Mittäterschaft zutreffend feststellen, dass es, obwohl inzwischen viele 
Jahre vergangen seien, zu einer Auflösung der umstrittenen Fragen nicht gekommen 
sei. Ebenso in neuerer Zeit auch Mitsch, ZIS 2013, S. 369 ff.
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schaft vernachlässigt worden.4 Gerade dies mag auch der Grund dafür sein, 
dass es trotz der Relevanz der Fragestellungen noch nicht gelungen ist, eine 
überzeugende Lösung für sie zu finden. Auch in der Rechtsprechung stehen 
sich seit inzwischen mehr als 20 Jahren zwei nicht miteinander in Einklang 
zu bringende grundlegende Entscheidungen des Bundesgerichtshofes zur 
vermeintlichen Mittäterschaft gegenüber,5 ohne dass es zu einer Auflösung 
der Kontroverse durch den Großen Senat gekommen ist. 

Ziel dieser Arbeit soll es daher sein, die zu den jeweiligen Irrtümern bisher 
vorgeschlagenen Lösungen erneut auf ihre Tragfähigkeit zu untersuchen und 
insbesondere die dahinter stehenden und bislang kaum beachteten grundsätz-
lichen Fragen nach der Struktur der Täterschaftsvoraussetzungen und ihrer 
Zugänglichkeit für die Anwendung allgemeiner Regeln zu beantworten. Nur 
die Analyse dieser allgemeinen Fragestellung kann der Schlüssel zu einer 
überzeugenden dogmatischen Lösung sein. Außerdem beschränkt sich die 
Auseinandersetzung mit der vermeintlichen Täterschaft in Rechtsprechung 
und Literatur weitestgehend darauf, die Irrtümer getrennt voneinander zu 
untersuchen. Weil sie jedoch eine Vielzahl von Parallelen aufweisen, werden 
die verschiedenen Irrtümer einer übergreifenden Betrachtung unterzogen, um 
zu prüfen, ob ihnen eine gemeinsame Fragestellung zugrunde liegt und sie 
somit einer einheitlichen Lösung zugänglich sind. Zugleich soll der Versuch 
unternommen werden, einen weiteren Beitrag zum Verständnis der Täter-
schaftsvoraussetzungen zu leisten. Angesichts der Vielschichtigkeit der Fra-
gestellung kann es dabei nicht Ziel der Arbeit sein, auch das differenzierte 
Beteiligungsformensystem, wie es insbesondere von Roxin entwickelt wor-
den ist,6 einer grundsätzlichen Kritik zu unterziehen. Die Tatherrschaft soll 
vielmehr als maßgebliches Kriterium der Täterschaft anerkannt und der Irr-
tum über die Beteiligungsform unter dieser Prämisse untersucht werden.

Eingangs werden dazu die einzelnen Irrtümer und die hierzu bislang ent-
wickelten Lösungsvorschläge analysiert.7 Der Blick richtet sich dabei zu-
nächst auf die Überschätzung der eigenen Rolle im Tatgeschehen. Unerläss-
lich ist es in diesem Zusammenhang, auch den Fragen nach Grund und 
Grenzen der Zurechnung fremder Tatbeiträge und der Abgrenzung von Vor-

4 So stellen auch Globke/Hettinger, in: FS Kühl (2014), S. 213, 219, 221 heraus, 
dass die grundsätzliche Frage nach dem Charakter der Zurechnungsvoraussetzungen 
bislang nicht diskutiert wurde und es den Ausführungen zur vermeintlichen Mittäter-
schaft und insb. zu den Eigenschaften des Tatplans bislang an einer dogmatischen 
Begründung mangelt.

5 BGHSt 39, 236 und BGHSt 40, 299. An dieser Uneinheitlichkeit der Rechtspre-
chung vermochte auch die im Jahr 2003 gefasste Entscheidung BGH NStZ 2004, 110 
nichts zu ändern.

6 Vgl. Roxin, Täterschaft und Tatherrschaft, passim.
7 Siehe dazu Kap. 1 A.
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bereitung und Versuch nachzugehen. Für jeden Irrtum wird herausgearbeitet, 
welche zentrale Fragestellung sich hinter ihm verbirgt und inwieweit sie 
bislang überzeugend beantwortet wurde. Anschließend wird ein eigener Lö-
sungsvorschlag erarbeitet.8 Ein Vergleich der Fragestellungen zeigt, ob eine 
einheitliche Lösung für alle Irrtümer möglich und notwendig ist. Ist dies der 
Fall, soll diese gemeinsame Lösung in der Anwendung der allgemeinen Irr-
tumsregeln auf die Täterschaftsvoraussetzungen gesucht werden. Eine An-
wendung der gefundenen Lösung auf die einzelnen Irrtumsfälle muss dann 
zeigen, ob die mit ihr erzielten Ergebnisse auch unter kriminalpolitischen 
Gesichtspunkten überzeugen können.9 Während der Blick in Kap. 1 A. und 
B. auf die Täterschaft beim vorsätzlichen Delikt gerichtet wird, wird in 
Kap. 1 C.–F. auch untersucht, inwieweit die vermeintliche Täterschaft über 
eine Teilnahme-, Fahrlässigkeits- oder Unterlassungsstrafbarkeit erfasst wer-
den kann. Abschließend wird die umgekehrte Konstellation der Unterschät-
zung der eigenen Rolle im Tatgeschehen untersucht und ermittelt, inwieweit 
sich dessen Behandlung bereits aus den zur Überschätzung der eigenen Rolle 
gewonnenen Erkenntnissen ergibt.10 

8 Siehe Kap. 1 B.
9 Siehe Kap. 1 B. XI.–XII.
10 Siehe dazu Kap. 2.


